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 EVALUIERUNG UND STAATSMODERNISIERUNG 
IN DEUTSCHLAND

Zusammenfassung

Politik und Gesellschaft in Deutschland sind sich einig: Es ist not-

wendig, die staatliche Verwaltung zu modernisieren, um die großen 

aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen – vom 

demografischen Wandel über Klima- und Umweltschutz, Digitalisie-

rung bis hin zu internationalen Krisen. Gelingt die Modernisierung 

des Staates nicht, besteht die Gefahr, dass die Bürger*innen das 

Vertrauen in die staatliche Problemlösungsfähigkeit verlieren. 

Neben schlankeren (digitalisierten) Prozessen und schnelleren 

Entscheidungen gilt eine stärkere Wirkungsorientierung staat-

lichen Handelns als Kernelement der Staatsmodernisierung. 

Dies bedeutet: Politische Entscheidungen sollen auf der Basis 

gesicherter Erkenntnisse darüber getroffen werden, welche 

Maßnahmen wirken und warum sie wirken. Evaluierungen können 

diese Erkenntnisse liefern. Sie bewerten öffentliche Maßnahmen 

systematisch entlang anerkannter wissenschaftlicher Prinzipien 

und Verfahren. Zudem generieren sie praktisch relevantes Wissen, 

geben Lernimpulse und unterstützen die Rechenschaftslegung. 

Damit schaffen Evaluierungen belastbare Entscheidungsgrund-

lagen und Empfehlungen für eine wirksamere, wirtschaftlichere 

und nachhaltigere Umsetzung staatlicher Politiken.

Die Bundeshaushaltsordnung schreibt die Durchführung von 

Erfolgskontrollen vor. Mit diesen soll unter anderem ermittelt 

werden, ob öffentliche Maßnahmen ihre Ziele erreichen. Sie 

können auf unterschiedliche Weise umgesetzt werden, auch 

in Form von Evaluierungen. Allerdings wird die Vorgabe oft noch 

uneinheitlich angewendet. Während die Evaluierung von Maß-

nahmen in einigen Politikfeldern mittlerweile als selbstverständ-

lich gilt, fehlt in anderen Bereichen noch eine systematische 

Evaluierungspraxis. Insgesamt verfügt Deutschland gegenwärtig 

nur in Ansätzen über ein institutionalisiertes politikfeldüber-

greifendes Evaluierungssystem, das staatliche Maßnahmen 

systematisch bewertet und damit die Wirkungsorientierung  

staatlichen Handelns befördert. Im Rahmen einer umfassenden 

Staatsmodernisierung sollte daher die Evaluierung institutiona-

lisiert werden.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Diskussionen über die 

Stärkung wirkungsorientierten staatlichen Handelns können 

folgende Impulse den Weg zu einer zukünftigen Evaluierungs-

architektur weisen:

•	 Es bedarf eines übergeordneten Orientierungsrahmens in Form 

eines Gesetzes oder einer ressortübergreifenden Verwaltungs-

vorschrift, der die Grundlagen guter Evaluierung und deren 

Verfahren in Deutschland festlegt. 

• Innerhalb eines solchen Orientierungsrahmens sollten die

Bundesressorts eigene Evaluierungsleitlinien formulieren,

die sich an den Spezifika ihrer Politikfelder orientieren, über-

geordnete Lernagenden festlegen und Anreize setzen, um die

aus Evaluierungen gewonnenen Erkenntnisse steuerungs-

relevant zu nutzen.

• Die Einführung einer so angeleiteten Evaluierungspraxis wäre

ein schrittweiser Reformprozess, der Evaluierungskapazitäten

innerhalb der Verwaltung stärkt und dabei auch Wissenschaft,

Zivilgesellschaft und Interessengruppen einbindet. Syste- 

matische Evaluierungen liefern auch Ansatzpunkte für die

Verschlankung von Prozessen und Strukturen sowie für den

Bürokratieabbau. Dafür gilt es, bereits vorliegende Erkennt-

nisse zu Evaluierung und ihrer Institutionalisierung und die

dafür verantwortlichen Akteure zusammenzubringen und 

ihre Erfahrungen und Kenntnisse zu bündeln.

Während des gesamten Prozesses sollte der Nutzen von Evaluie-

rung als strategisches Ziel kommuniziert werden: ein qualitativ 

verbessertes und effizienteres Angebot an staatlichen Leistungen.



 Wirkungsorientierung: Anspruch und Wirklichkeit

Wirkungsorientierung und Evaluierung sind etablierte Begriffe im 

deutschen Politikbetrieb. Allerdings wird vielerorts Evaluierung 

als wichtiges Instrument der Wirkungsorientierung nicht syste-

matisch genutzt und es fehlt ein politikfeldübergreifendes 

Rahmenwerk hierzu.

Die rechtlichen Grundlagen für eine ziel- und wirkungsorientierte 

Haushaltsführung (zwoH) sind im Haushaltsrecht des Bundes 

bereits verankert, denn die Bundeshaushaltsordnung (BHO) 

fordert Erfolgskontrollen für finanzwirksame Maßnahmen. 

Diese Kontrollen können in Form von Evaluierungen um- 

gesetzt werden, wobei jedoch nicht eindeutig geregelt ist, 

welche Maßnahmen evaluiert werden sollen und für welche 

Maßnahmen andere, weniger aufwendige Erfolgskontrollen 

ausreichen. Da eine kohärente Orientierung fehlt, werden 

Evaluierungen derzeit oft nicht systematisch eingesetzt und 

qualitätsgesichert. 

Im Vergleich zu anderen Ländern ist Evaluierung in Deutschland 

nicht systematisch institutionalisiert, was auch die Nationale 

Akademie der Wissenschaften Leopoldina konstatiert 

(Riphahn und Schnitzer, 2025). In einigen Politikfeldern 

haben sich ressortspezifische Evaluierungssysteme entwickelt. 

Dazu gehört die Entwicklungszusammenarbeit, die aufgrund 

der Verausgabung von Steuergeldern in anderen Ländern und 

Regionen einem hohen Rechtfertigungsdruck unterliegt. 

Evaluierung ist daher seit vielen Jahren stark in diesem Politik-

feld etabliert. Diese Strukturen bieten wichtige Erfahrungs-

werte, wie Evaluierung systematisch verankert werden kann 

(siehe Kasten 1 und Kasten 2).

Die Bundesregierung strebt an, ihre Maßnahmen stärker an 

messbaren Zielen und an konkreten Wirkungen zu orientieren. 

Dies soll wesentlich zur Haushaltskonsolidierung und Moderni-

sierung des Staates beitragen. Unter Federführung des Bundes-

ministeriums der Finanzen in Zusammenarbeit mit dem Bundes-

ministerium für Verkehr, dem Bundesministerium des Innern und 

dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung 

wurde hierfür ein umfassender Bericht erarbeitet (BMF, 2025). 

Er stellt dar, wie die Haushaltsführung stärker ziel- und wirkungs-

orientiert gestaltet werden kann, wobei Evaluierung ein wichti-

ges Instrument darstellt.

 Vom Flickwerk zum System: 
ein gemeinsamer Orientierungsrahmen

Ein ressortübergreifender Rahmen könnte die notwendige Orien-

tierung schaffen. In ihm würden die Grundlagen guter Evaluierung 

festgelegt und deren Implikationen aufgezeigt werden. Bundes-

behörden würden Rahmenbedingungen zur Etablierung von 

Evaluierungsstrukturen und -prozessen erhalten. Folgende Aspekte 

gelte es in einem Orientierungsrahmen in möglichst schlanker 

Form festzulegen:

Neben der Definition von Evaluierung und ihren Kernfunktio-

nen praxisorientierten Erkenntnisgewinns, des Lernens und 

der Rechenschaftslegung sollten wenige Leitprinzipien guter 

Evaluierung sowie Evaluierungskriterien vorgegeben werden. 

Dazu gehören das Prinzip der Unabhängigkeit und Unparteilich-

keit der Evaluierenden, die Glaubwürdigkeit und Nachvollzieh-

barkeit von Evaluierungsergebnissen und Empfehlungen sowie 

die Orientierung der Evaluierung am Prinzip der Nützlichkeit 

für Politik und Verwaltung. 

Die Evaluierungsstandards der DeGEval – Gesellschaft für 

Evaluation e.V. böten hierfür eine wertvolle Grundlage. Zudem 

könnten die international etablierten Evaluierungskriterien 

Relevanz, Effektivität, Effizienz, Wirkungen, Nachhaltigkeit und 

Kohärenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) als verpflichtende Orientierungsmaßstäbe 

für konkrete Evaluierungsfragen festgelegt werden, um staatliche 

Maßnahmen einheitlicher und vergleichbarer zu bewerten. 

Zwischen dem normativen Anspruch an Evaluierung und den 

Kapazitäten zur Durchführung von Evaluierungen besteht eine 

erhebliche Diskrepanz. Teil des übergeordneten Orientierungs-

rahmens könnte es daher sein, Bundesbehörden anzuhalten, 

transparente Kriterien festzulegen, welche Themen sie auf 

Projekt-, Programm- und Politikfeldebene in einem bestimmten 

Zeitraum – geleitet durch ein Evaluierungsprogramm – unter-

suchen wollen. Auch die Verantwortlichkeiten im Evaluierungs-

prozess sollten festgelegt und es sollten Anreize geschaffen 

werden, die Ergebnisse und Empfehlungen der Evaluierungen in 

Politik und Praxis umzusetzen. Zudem braucht es eine Struktur, 

die behördenübergreifende Evaluierungen ermöglicht, um 

Komplementarität und Kohärenz staatlichen Handelns zu stärken. 

Bleibt die Evaluierung in der Verantwortung der Exekutive, gilt es 

schließlich zu definieren, wie die Legislative oder deren 

Vertreter*innen in Evaluierungsprozesse einzubinden sind.
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Kasten 1		  Gute Praxis: Die OECD-Empfehlung zu ressortübergreifenden Evaluierungssystemen 		
		  und die Evaluierungsleitlinien des BMZ 

Die Inhalte eines ressortübergreifenden Orientierungsrahmens müssten nicht neu erfunden werden. Vielmehr kann auf zahlreiche  

Beispiele guter Praxis aus anderen Ländern wie Australien, Costa Rica und den USA, internationalen Organisationen, aber auch  

aus der Bundesverwaltung selbst zurückgegriffen werden.

So skizziert die OECD (2021) in einer – auch von Deutschland geteilten – Empfehlung die wesentlichen Bestandteile eines ganz- 

heitlichen und integrierten Evaluierungsansatzes für die Evaluierung von Maßnahmen auf nationaler Ebene. Die Empfehlung ist 

hinreichend offen gestaltet, um an die spezifischen Strukturen der einzelnen Regierungssysteme der OECD-Mitglieder 

angepasst werden zu können.

Auch die Evaluierungsleitlinie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  

(BMZ) ist international anerkannt. Aufgrund der besonders herausfordernden Legitimationsanforderungen 

gehört die Entwicklungszusammenarbeit zu den Vorreitern im Bereich der wirkungsorientierten Politikge-

staltung, was durch unabhängige Prüfungen bestätigt wurde, etwa durch den Bundesrechnungshof  (2023) 

oder ein Gutachten für das Finanzministerium (Deloitte und Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschafts-

forschung, 2024). Die Evaluierungsleitlinien des BMZ (BMZ, 2021) bieten nicht nur eine gute Struktur 

hinsichtlich Prinzipien, Kriterien und Verfahrensgrundsätzen der Evaluierung. Sie definieren auch Verant-

wortlichkeiten und Arbeitsteilung im Hinblick auf unterschiedliche Typen von Evaluierungen im Politikfeld. 

1 BMZ-PAPIER 4 | 2021 LEITLINIEN FÜR DIE EVALUIERUNG DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 

Evaluierung der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Leitlinien des BMZ

BMZ Strategien

BMZ PAPIER 4 | 2021

 Ressortspezifische Leitlinien: 
Raum für passgenaue Lösungen

Ein ressortübergreifender Orientierungsrahmen sollte Ministe-

rien und Bundesbehörden Gestaltungsspielräume für eigene 

Evaluierungsleitlinien lassen, welche die Spezifika der jeweiligen 

Politikfelder berücksichtigen. Ressortspezifische Leitlinien sollten 

sich auf den Aufbau von Evaluierungsstrukturen und deren Funk-

tionsweise fokussieren – unter Berücksichtigung bereits bewähr-

ter Strukturen und Praktiken. Neben der Definition übergeordne-

ter Lernziele sollten dabei drei Aspekte im Mittelpunkt stehen:

1.	 Evaluierungen sollten mit zentralen Verfahren der Steuerung 

und des Monitorings verzahnt sein. Nur so würde die Stär-

kung von Evaluierung nicht bloß eine zusätzliche administra-

tive Aufgabe, sondern ein integrierter Teil eines Reform-

prozesses für mehr Wirkungsorientierung. Dies würde 

insbesondere eine Verzahnung mit Reformen zum (digitali-

sierten) Daten- und Wissensmanagement beinhalten.

2. Es sollten spezifisch mit Evaluation betraute Einheiten 

geschaffen werden, die mit angemessenen finanziellen und 

personellen Ressourcen ausgestattet sind. Von der Beauftra-

gung oder gar Durchführung von internen Evaluationen durch 

Fachreferate ist aufgrund von Interessenkonflikten abzusehen. 

Evaluationseinheiten, etwa in Form unabhängiger Stabsstellen, 

sollten als Hüterinnen guter Evaluationspraktiken und Anlauf-

stellen für externe Evaluationsdienstleister und für zu evaluie-

rende staatliche sowie gesellschaftliche Organisationen 

fungieren. Sie könnten zudem zum übergeordneten Wissens-

management beitragen.

3. Die Evaluationsleitlinien sollten die Organisation von 

internen und externen Schnittstellen festlegen. Nach innen 

wären die Einbindung und Konsultation der betroffenen um- 

zusetzenden Akteure während des Evaluierungsprozesses zu 

bestimmen wie auch deren Verpflichtungen bei der Zuliefe-

rung von Daten und Umsetzung von Empfehlungen. Nach 

außen sollten grundlegende Verfahren zur Einbindung von 

Wissenschaft und privatwirtschaftlichen Evaluierungsdienst-

leistungen sowie Verpflichtungen für durchführende Behörden 

und nicht-staatliche Akteure definiert werden.
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Kasten 2 Evaluierung in der Entwicklungszusammenarbeit und das DEval

Evaluierung ist systematisch in der Entwicklungszusammenarbeit verankert. Dabei werden international etablierte Standards  

und Praktiken umgesetzt. Auch über diesen Policy Brief sollen die in diesem Politikfeld gewonnenen Erfahrungen in die aktuelle  

Diskussion um Staatsmodernisierung in Deutschland eingebracht werden.

Das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) ist vom BMZ mandatiert, Maßnahmen der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit unabhängig und nachvollziehbar zu analysieren und zu bewerten. Mit seinen 

wissenschaftlich fundierten Evaluierungen trägt das Institut dazu bei, die Entscheidungsgrundlage für eine wirksame Politik-

gestaltung zu verbessern und Ergebnisse der Entwicklungszusammenarbeit transparenter zu machen. Es ist als spezialisierte, 

eigenständige Evaluierungseinrichtung im Geschäftsfeld des BMZ, aber nicht im Ministerium selbst angesiedelt und hat 

den Status einer Ressortforschungseinrichtung. Sein Arbeitsprogramm entwickelt es in Konsultation mit dem Ministerium 

und einem Institutsbeirat, dem Vertreter*innen aller Bundestagsfraktionen angehören. Dem BMZ und diesem Institutsbei-

rat berichtet das DEval regelmäßig zu den Ergebnissen seiner Arbeit. Alle Evaluierungsberichte werden veröffentlicht.

 Politische Prioritäten, Evaluierungskapazitäten und 
Evaluierungskultur

Evaluierung kann einen relevanten Beitrag zur Bewältigung 

komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen leisten. Ihre 

kohärentere Verankerung im staatlichen Handeln ist aber mit 

Herausforderungen verbunden. So werden nicht alle Akteure offen 

gegenüber einer systematischen, unabhängigen Bewertung von 

öffentlichen Maßnahmen sein. Auch ist die öffentliche Verwaltung 

bereits stark ausgelastet. Die hier skizzierte Struktur eines Orien-

tierungsrahmens für Evaluierung müsste diese Herausforderungen 

berücksichtigen. Insbesondere müsste evidenzbasierte Politik-

gestaltung durch Evaluierung mit Monitoring und Steuerungs-

entscheidungen verzahnt werden, um die Nützlichkeit von Evaluie-

rung in der Praxis sicherzustellen. Hierfür bedarf es mancherorts 

auch eines deutlichen kulturellen Wandels hin zu mehr wirkungs-

orientiertem Handeln. Eine Voraussetzung hierfür ist, alle evaluie-

rungsbezogenen Reformschritte klar auf den wirkungsorientierten 

Zweck von Evaluierung auszurichten und dies zu kommunizieren: 

Es geht um die Verbesserung staatlicher Dienstleistungen.
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